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 Anfragen-Nr.   

 AF-0002/2019  

Anfrage 

Patrick Wieschke 

Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion 

 

Betreff 

 

Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion – Lärmbelästigung durch den Spielplatz der           8. 

Regelschule II 
 

 

I. Sachverhalt 

 

Es wird Bezug genommen auf die Anfrage 0470-2019. Darin antwortete die Oberbürgermeisterin: 

„Nein. Zur Lärmreduktion wurden bereits bei der Planung und Ausführung Netze ab 2m Höhe 
vorgesehen (Ballfangnetze jeweils hinter den Toren). Der untere Bereich wurde umlaufend aus 

Stabgitterzaun hergestellt und dient hauptsächlich der Einfriedung. Das Vorsehen von Netzen in 

diesen Bereichen ist aus Sicht der Unfallverhütung nicht möglich.“  
 

II. Fragestellung 

 

1. Gibt es andere sichere Möglichkeiten den Lärm durch das dagegen schießen von Bällen im 

unteren Bereich zu reduzieren, da sich die Beschwerden häufen? 

2. Wie ist die für die Schließzeiten zuständige Firma für die Anwohner erreichbar bzw. um welches 

Unternehmen handelt es sich?  

 

 

 

 

 

Patrick Wieschke 

Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion 
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Patrick Wieschke 

Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Lärmbelästigung durch den Spielplatz der 8. 
Regelschule II (AF-0002/2019) 

 

Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Der geplante und ausgeführte Ballfangzaun ist bereits schallentkoppelt und als „schwere“ 
Ausführung extra für solche Zwecke vorgesehen. Die Sonderkonstruktion der Toraufbauten ist 

massiver als notwendig gewählt und mit geringen Schwingungslängen fest verschraubt. In der 

umfassenden und frühzeitig begonnenen Planungsphase wurde gemeinsam mit den entscheidenden 

Gremien statt der allgemein üblichen Wahl eines Hartplatzes mit Asphalt-, Beton- oder Tennenbelag 

die Variante mit dem verspannten Kunststoffrasen gewählt. Dieser trägt neben den positiven 

haptischen Eigenschaften wesentlich zu einer Lärmreduktion bei, da Prall- und Laufgeräusche 

gedämpft und weitere Schallwellen absorbiert werden. Mögliche Ursachen für Schallentwicklung 

können neben der eigentlichen Konstruktion die montierten Projektschilder sowie die 

Splittschutzbande zur Grundschule darstellen. Die Projektschilder werden zeitnah abgenommen und 

die Befestigung der Splittschutzbande überarbeitet. 

 

Zu 2.: 

Am Torbereich der Sport- und Freizeitanlage sind die Kontaktdaten des Schließdienstes öffentlich 

ausgehangen. Die Firma TWS Thüringer Wach- und Eigentumsschutz ist mit den Schließdienst durch 

die Stadtverwaltung Eisenach beauftragt. 

 

 

 

gez. Katja Wolf 

Oberbürgermeisterin 
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